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Musterformulierung: Arbeitszeit – so weit geht ihr Direktionsrecht

§ (...) Arbeitszeit

Der Arbeitnehmer wird von Montag bis Freitag eingesetzt. Der Arbeitgeber behält sich vor, Arbeit am Samstag sowie – soweit im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes zulässig – an Sonn- und Feiertagen anzuordnen. Die Arbeitszeit beginnt um … Uhr und endet um … Uhr. Der Arbeitgeber behält sich vor, die Lage der Arbeitszeit im Rahmen des Zumutbaren zu ändern. 


...
(Ort, Datum)

...						...
(Unterschrift Arbeitgeber)			(Unterschrift Arbeitnehmer)
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